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0174_TEILIII_F_6_01_Technische_Notfaelle_allgemein

Definition: Ein Notfall ist ein unerwünschtes, zeitlich nicht vorhersehbares Ereignis, dessen Eintritt nach menschlichem Ermessen unwahrscheinlich ist.

Zur Bewältigung des Notfalles benötigt man organisatorische Unterstützung, weil die Struktur des Unternehmens üblicherweise nicht darauf abgestimmt ist. Ein Notfallplan bietet diese organisatorische Hilfe bei der Abwicklung unvorhersehbarer Ereignisse. Hierbei handelt es sich um ein Instrument, mit dem man auf plötzlich eintretende Notfälle, verursacht durch Feuer, Unglücksfälle, Betriebsstörungen usw., schnell und angemessen reagieren kann. Er beinhaltet Alarmierungschecklisten, Rettungsketten, Maßnahmenblätter, Kommunikationswege und technische Details.
	Allgemeines:


	Nicht jeder Teil- oder Gesamtausfall des Systems stellt einen Notfall dar. Oftmals lassen sich Ausfälle eines Systems durch geplante Maßnahmen, z.B. Ersatzbeschaffung, auch in kurzer Zeit beheben. Der Notfall tritt erst dann ein, wenn ein Zustand erreicht wird, bei dem innerhalb der geforderten Zeit eine Wiederherstellung und Kontrolle der Verfügbarkeit nicht möglich ist und sich daraus ein Schaden ergibt. Schon bei Eintritt eines Ereignisses, in dessen Folge der Notfall entstehen könnte, sind die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer Schadensreduzierung führen. Für die autorisierte und rechtzeitige Einleitung von Notfallmaßnahmen bedarf es der Benennung eines Notfall-Verantwortlichen. Die Behörden- bzw. Unternehmensleitung muss den Notfall-Verantwortlichen sowohl für die Entscheidung autorisieren, ob ein Notfall eingetreten ist, als auch für die Einleitung erforderlicher Notfallmaßnahmen.

(Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)

	
	

	Zielsetzung:


	● Notfallmaßnahmen einleiten

● Notfallplan abarbeiten

	
	

	Sofortmaßnahmen:


	● Ruhe bewahren

● Ereignis einschätzen und entsprechend ggf. Notfallplan be-

   achten

● ggf. Notarzt / Rettungsdienste / Feuerwehr alarmieren / Ret-

   tungskette aktivieren

	
	

	Zu benachrichtigen: 
	● Feuerwehr/Krisenstab


0175_TEILIII_F_6_02_Moegliche_Notfaelle
	Ereignis
	Zu benachrichtigen

(zum Beispiel)
	Weitere mögliche Folgen

	Brandfall:
	
	● Feuerwehr

● Inhaber

● Pflegedienstleitung

● Haustechnik

● Rettungsdienst
	● Evakuierung

● Löschschäden

	
	
	
	

	Ausfall: 
	Stromversorgung teilweise

oder im gesamten Pflegedienstgebäude


	● Inhaber

● Pflegedienstleitung

● Haustechnik

● „Notfallfirma“
	● Licht

● Heizung

● Kommunikation

● Außentüren

● Aufzug

● etc.

	
	
	
	

	Ausfall: 
	Gaszufuhr
	● Inhaber

● Pflegedienstleitung

● Haustechnik

● „Notfallfirma“
	● Heizung



	
	
	
	

	Ausfall: 


	Wasserversorgung

Warm- und / oder Kaltwasser

Wasserrohrbruch
	● Inhaber

● Pflegedienstleitung

● Haustechnik

● „Notfallfirma“
	● Heizung



	
	
	
	

	Ausfall:
	Heizung

Heizungsrohrbruch

Heizkörper undicht

Ventil klemmt
	● Inhaber

● Pflegedienstleitung

● Haustechnik

● Sanitärfirma
	

	
	
	
	

	Ausfall: 
	Aufzug: ● leer

             ● besetzt
	● Haustechnik

● „Notfallfirma“
	

	
	
	
	

	Ausfall: 
	Kommunikationsanlage:

● Telefon

● Rufanlage

● Notruf

● Internet


	● Geschäftsführung

● Pflegedienstleitung

● Haustechnik

● „Notfallfirma“

● Feuerwehr
	

	
	
	
	

	Ereignis
	Zu benachrichtigen

(zum Beispiel)
	Weitere mögliche Folgen

	Ausfall:
	Medizinische Gerätschaften wie:

● Wechseldrucksysteme

● Infusionspumpen

● etc.
	● Pflegedienstleitung

● Lieferant

● „Notfallfirma“


	● Wundliegen

● Gestörte

    Nahrungs-

    aufnahme

	
	
	
	

	Höhere Gewalt:
	● Starker Schneefall

● Glatteis

● Sturm

● Unwetter
	● Pflegedienstleitung

● Haustechnik

● „Notfallfirma“

● Feuerwehr
	● Stürze von

    Kunden /

    Mitarbeitern

● Körperverletzungen

● Personalausfall

	
	
	
	

	Ausfall
	●

●

●

●

●

●


	●
●
●
●

	●

●

●

●

	
	
	
	


	0175_TEILIII_F_6_03_ Konzeptstandard_Maßnahmen_in_Krisensituationen

	Definition: 
	· Verschiedene Notlagen können dazu führen, dass wir die Versorgung unserer Kunde nicht wie gewohnt sicherstellen können. Dazu zählen etwa Versorgungsausfälle von Strom, Wasser und Brennstoffen. Hinzu kommen Infektionswellen etwa durch SARS-CoV-2, Influenza oder Noro.

· Andere Gefahrensituationen machen es sogar notwendig, zu räumen; dieses etwa bei Bränden, Bombenfunden oder Naturkatastrophen.

· Wir sind dazu verpflichtet, uns auf Notlagen vorzubereiten, sofern das Eintreten hinreichend wahrscheinlich ist. Wir stellen sicher, dass sämtliche notwendigen Materialien und Hilfsmittel bereitliegen. Zudem müssen alle Mitarbeiter über die notwendigen Maßnahmen im Fall einer Gefährdungssituation informiert sein.

Hinweise: 

· Ein Konzeptstandard regelt nur die allgemeine Organisation zur Risikoprävention sowie die Kommunikations- und Kompetenzstrukturen im Notfall. Die detaillierten Reaktionen auf die jeweiligen Notsituationen definieren Sie in separaten Standards. Vor allem folgende Dokumente sollten vorliegen.
· Die Existenz eines Krisenkonzepts ist Gegenstand der Qualitätsprüfung durch den Medizinischen Dienst. Dessen genaue Ausgestaltung ist jedoch den Einrichtungen überlassen. Wir empfehlen, im QM-Handbuch das Thema “Krisen und Notsituationen” ähnlich wie Expertenstandards zu behandeln. Dieser Konzeptstandard bildet dann den Anfang eines eigenen Kapitels, gefolgt von den dazugehörigen Pflegestandards.

· Ein Zuordnungsproblem ergibt sich bei den Standards zu Pandemien wie etwa Corona oder Virusgrippe. Diese Notlagen werden explizit zu den Krisen gezählt, die der Konzeptstandard abbilden soll. 

	Grundsätze: 
	· Auch in akuten Notfällen sollten sich Pflegekräfte einige Momente Zeit nehmen, um die Situation in Gänze zu überblicken und überlegte Anordnungen zu treffen.

· Es ist uns bewusst, dass sich selbst gut abgewogene Entscheidungen später als falsch herausstellen können. Kein Mitarbeiter muss in einem solchen Fall mit Vorhaltungen durch die Einrichtung rechnen.

	Ziele: 
	· Die wichtigsten Risikosituationen sind uns bekannt. Wir können deren Wahrscheinlichkeit und das Bedrohungspotenzial zumindest grob einschätzen.

· Wir bereiten uns auf alle realistischen Gefahrenlagen vor. Notwendige Hilfsmittel halten wir bereit, um unsere Kunde zu versorgen oder aus der Einrichtung zu evakuieren.

· Unsere Kunden fühlen sich auch in einer Notsituation sicher.

· Wir ziehen aus jeder überstandenen Gefahrenlage Konsequenzen und verbessern dadurch unsere Vorbereitung auf kommende Gefahren.


	Vorbereitung:
	Organisation
	· Wir pflegen einen engen Kontakt zu allen beteiligten Verbänden und Behörden. Also insbesondere zur Feuerwehr, zum Technischen Hilfswerk und zu anderen Organisationen des Zivil- und Katastrophenschutzes. Eine Liste sämtlicher Rufnummern liegt neben jedem Telefon der Einrichtung.

· Wir bitten alle Mitarbeiter um möglichst umfassende Kontaktdaten, um diese im Notfall schnell erreichen zu können. Dazu zählen die privaten Rufnummern sowie Messenger-Daten.

· Wir gründen einen Messenger-Notfall-Verteiler Signal Gruppe und bitten alle Mitarbeiter, der Gruppe beizutreten. Über diesen Verteiler werden nur Notfälle kommuniziert. Er dient nicht der allgemeinen Konversation (Austausch von Katzenbildern u. Ä.).

· Wir beteiligen die An- und Zugehörigen an unseren Planungen. Wir erfragen, welche Risiken den Pflegebedürftigen besondere Sorgen bereiten.

· Die korrekte Handhabung von Notfallsituationen ist Bestandteil der Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

· Wir prüfen stets, ob die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Notlagen aktuell steigt. In solchen Fällen führen wir innerhalb des Teams Übungen durch. Beispiele:

· Es kündigt sich ein Stromengpass an. Wir weisen daher zusätzliche Mitarbeiter in die Handhabung unserer Notstromversorgung ein.

· Eine Rekordhitzewelle steht an. Innerhalb des Teams üben wir die Erkennung von Symptomen, die auf eine Überwärmung hindeuten.


	
	Material
	· Wir halten stets einen hinreichenden Vorrat an notwendigen Verbrauchsgütern und Hilfsmitteln bereit. Im Fall einer sich länger abzeichnenden Notlage versuchen wir, die Bestände durch Bestellungen auszubauen. Dieses betrifft insbesondere Schutzausrüstung, Kraftstoff für die Notstromversorgung sowie Geräte für eine schnelle Evakuierung.

· Wir verfügen über ausreichend Nahrung und Trinkwasser, um unsere Kunde auch bei einem vollständigen Lieferausfall für eine Woche versorgen zu können, wenn die Leistungen vereinbart wurden.

	Durchführung: 
	· Wir stellen sicher, dass auch in der Urlaubszeit oder in der Nacht ein Mitarbeiter Entscheidungen treffen kann und externen Hilfskräften als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Es gilt daher folgende Reihenfolge:

· Inhaber und oder Pflegedienstleitung
· dienstälteste Pflegefachkraft

· Zudem alarmieren wir möglichst viele Mitarbeiter per Telefon oder per Messenger und bitten diese, zeitnah im Pflegeheim bei der Bewältigung der Notlage mitzuhelfen.

· Sollten Mitarbeiter aus den Medien über die Gefahrensituation informiert werden, so machen sie sich eigenständig auf den Weg zur Einrichtung.

· Bis zum Eintreffen eines Vorgesetzten ist der “ranghöchste” anwesende Mitarbeiter befugt, alle unmittelbar notwendigen Entscheidungen zu treffen. Er orientiert sich dabei an den Notfallstandards, die wir für jeweilige Gefahrenlagen im QM-Handbuch hinterlegt haben.

· Wir gewähren Medien keinen Zutritt zur Einrichtung. Kein Mitarbeiter äußert sich gegenüber Medienvertretern. Dieses insbesondere dann nicht, wenn in irgendeiner Weise wegen der Notlage eine negative Berichterstattung droht. 


	Nachbereitung:
	· Sobald die akute Notlage überstanden ist, prüfen wir, ob unsere Kunde Schaden genommen haben. Neben körperlichen Beeinträchtigungen kann es auch zu mentalen Folgen kommen. Diese äußern sich etwa in Schlafstörungen oder Verwirrtheitszuständen.

· Mit etwas zeitlichem Abstand arbeitet der Qualitätszirkel die Krisensituation auf. Wir hinterfragen unsere Entscheidungen und prüfen, ob wir organisatorische Verbesserungen vornehmen können.

	Dokumente:
	· Notfallstandards s. o.

	Verantwortlichkeit / Qualifikation:
	· alle Mitarbeiter


	       0175_TeilIII_F_6_04_Standard Stromausfall

	Definition: 
	· Ohne elektrischen Strom ist unser modernes Leben kaum vorstellbar. Dieses gilt umso mehr für pflegebedürftige Klienten, die in ihrer Wohnung auf den zuverlässigen Betrieb von Medizinprodukten angewiesen sind. Ein “Blackout” wird für betroffene Senioren schnell zur gesundheitlichen Bedrohung.

· Oft sind Dienstleistungen wie etwa der Hausnotruf gestört. Immobile Klienten können bei einem Ausfall des Fahrstuhls nicht mehr eigenständig das Haus verlassen und Hilfe holen.

	Grundsätze: 
	· Wenn Pflegekräfte bei einem Stromausfall Ruhe bewahren, überträgt sich dieses auch auf unsere Klienten. Es ist wichtig, überlegt und besonnen auf das Problem zu reagieren.

	Ziele: 
	· Das Ausmaß des Stromausfalls wird korrekt eingeschätzt.

· Falls der Stromausfall durch ein elektrisches Gerät in der Wohnung des Klienten ausgelöst wurde, wird dieses identifiziert und repariert oder ersetzt.

· Der Klient wird nicht unnötig beunruhigt.

· Kein Klient kommt durch den Ausfall eines elektrisch betriebenen Medizinprodukts zu schaden.

· Wir erfassen alle Auswirkungen des Stromausfalls systematisch; insbesondere bei einem längeren Versagen der Kühlung von Medikamenten und von Lebensmitteln.

	Vorbereitung:
	· Wir erläutern dem Klienten und seinen Angehörigen die Bedeutung einer funktionierenden Stromversorgung. Insbesondere müssen diese sicherstellen, dass die Beiträge an den Energieversorger korrekt bezahlt werden, um eine Stromsperre zu vermeiden.
· Bei Liquiditätsengpässen sollte der Klient den Stromversorger frühzeitig ansprechen. Wenn im Haushalt pflegebedürftige Senioren leben, gilt eine Stromsperre i. d. R. als rechtlich unverhältnismäßig.
· Stromabschaltungen zu Wartungszwecken werden ggf. durch zentrale Aushänge oder durch Zettel im Briefkasten angekündigt. Klienten mit geringem Sehvermögen könnten diese übersehen. Daher muss auch die Pflegekraft auf entsprechende Hinweise achten.

· Wir stellen sicher, dass die Akkus und die Ersatzakkus kritischer Geräte stets geladen sind. Defekte und stark gealterte Akkus werden ersetzt.

· Bei allen Klienten, die auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen sind, muss stets eine alternative Sauerstoffquelle verfügbar sein, die unabhängig vom Stromnetz arbeitet. Dafür eignet sich etwa eine Sauerstoffdruckgasflasche.

· Empfindliche Elektrogeräte sollten ggf. mit einem Überspannungsschutz versehen werden.

· Gasthermen und Ölheizungen sind bei einem Stromausfall funktionsunfähig. Wenn der Klient über einen Kamin oder über einen Holzofen verfügt, raten wir ihm zu Bevorratung von geeigneten Brennstoffen.

· Der Klient sollte stets über eine aufgeladene Taschenlampe und über ein batteriebetriebenes Radio verfügen.

· Wir raten dem Klienten dazu, zusätzlich zu seinem Festnetzanschluss ein (Prepaid-)Mobiltelefon zu beschaffen.

	Durchführung: 
	· Wir prüfen zunächst, welchen Umfang der Stromausfall hat. Ist nur ein Zimmer des Klienten betroffen, seine ganze Wohnung, der ganze Wohnblock oder die ganze Straße?

· Wir kontaktieren die Nachbarn und fragen diese, ob der Strom bei ihnen funktioniert.

· Wir prüfen, ob der Stromausfall die Folge einer Stromsperre durch den Energieversorger ist.

· Wir stellen fest, ob eine Sicherung den Stromkreis getrennt hat. In diesem Fall wird die Sicherung wieder eingeschaltet. Misslingt dieses, muss das defekte Elektrogerät gefunden werden, das den Stromausfall verursacht hat. Dafür ziehen wir zunächst alle Geräte aus den Steckdosen. Nun wird die Sicherung wieder aktiviert. Schritt für Schritt verbindet die Pflegekraft die Geräte wieder mit dem Stromnetz und schaltet diese testweise an.

· Klienten oder Pflegekräfte sollten keine Kerzen als Beleuchtung anzünden. Dieses wäre mit einer erheblichen Brandgefährdung verbunden.

· Wenn der Akku eines kritischen Geräts einen Ladestand von 50 Prozent unterschreitet, wird die Verlegung des betroffenen Klienten in ein Krankenhaus geprüft. Spätestens, sobald der letzte verfügbare Ersatzakku angeschlossen werden muss, ist der Transfer zwingend erforderlich.

· Bei beatmeten Senioren geben wir im Falle eines Notrufs an, wie lange die Akkulaufzeit des Beatmungsgeräts noch ausreicht.

· Bei längeren Stromausfällen macht sich der Ausfall der Heizung oder der Klimaanlage bemerkbar.

· Im Winter sollten Senioren eine zusätzliche Jacke tragen, um sich vor der Kälte zu schützen.

· Im Sommer werden Klienten aus überhitzten Zimmern in kühlere Bereiche der Wohnung gebracht.

· Wir beachten, dass ein Stromausfall bei vielen Klienten traumatische Erlebnisse wachrufen kann, insbesondere Erinnerungen an den Krieg.

· Wir prüfen, ob die Antidekubitusmatratze ausreichend Druck aufweist. Ggf. können wir die Schläuche abziehen und die Verschlusskappen aufstecken.

· Der Ausfall des Fernsehers kann insbesondere für bettlägerige Senioren für erhebliche Langeweile sorgen. Der Klient soll alternativ z. B. ein Buch oder eine Zeitung lesen.

· Die Tür des Kühlschranks wird nur dann geöffnet, wenn dieses zwingend erforderlich ist.

· Wir bereiten uns auf das Ende des Stromausfalls vor. Wir schalten Elektrogeräte aus, die beim unerwarteten Wiedereinschalten gefährlich sein könnten, also etwa Herdplatten oder Bügeleisen.


	Nachbereitung:
	Maßnahmen nach dem Stromausfall: 

· Viele Geräte haben eine interne Uhr, etwa Heizungen oder Aquarien. Wir prüfen, ob diese durch den Stromausfall verstellt wurden.

· Wir prüfen, ob Kühlschränke und Kühltruhen wieder funktionieren. Wir kontrollieren überdies, ob Medikamente oder Lebensmittel durch den Ausfall der Kühlung verdorben sind.

(Hinweis: Ohne Kühlung müssen viele Lebensmittels bereits nach 8 bis 24 Stunden als verdorben angesehen werden.) 

· Defekte Elektrogeräte werden repariert oder ersetzt.

	Dokumente:
	· Pflegebericht

· Telefonliste

	Verantwortlichkeit / Qualifikation:
	· Alle Mitarbeiter


	0175_TEILIII_F_6_05_Standard Kunde öffnet die Tür nicht / Notöffnung einer Wohnung

	Definition: 
	· Nicht alle Kunden möchten uns einen Haustürschlüssel überlassen. Wir respektieren diesen Wunsch. Gleichwohl kann eine solche Entscheidung in Notfällen zu Verzögerungen führen. Dieses etwa dann, wenn der Kunde hilflos in seiner Wohnung liegt, die Pflegekraft die Notlage aber von außen nicht sofort erkennen kann.

· Die Beachtung dieses Standards ist wichtig, um straf- und zivilrechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Zwei Beispiele:

· Ein Diabetiker öffnet die Tür nicht, weil er nach einem hypoglykämischen Schock bewusstlos ist. Aufgrund des Krankheitsbilds ist mit einer solchen Notlage zu rechnen. Die Pflegekraft setzt trotzdem die Tour fort, ohne weitere Maßnahmen einzuleiten. Dieses Verhalten kann als unterlassene Hilfeleistung geahndet werden.

· Der Kunde öffnet die Tür nicht, weil er spontan einkaufen ging, ohne den Pflegedienst zu informieren. Dieses Verhalten ist bei ihm üblich. Er leidet an keiner Grunderkrankung, die eine Ohnmacht wahrscheinlich macht. Dennoch schlägt die Pflegekraft eine rückwärtige Scheibe ein und durchsucht die Wohnung. Dieses ist ggf. als Sachbeschädigung und als Hausfriedensbruch strafbar.

	Grundsätze: 
	· Die Wohnung des Kunden ist unverletzlich. Wir werden diese nicht ohne seine Erlaubnis betreten. Eine Ausnahme ist nur möglich, wenn wir gravierende Hinweise auf eine akute Gefährdung seiner Gesundheit oder seines Lebens haben.

· Sollte eine offensichtliche Gefährdung des Pflegebedürftigen vorliegen, so sind wir verpflichtet, gemeinsam mit der Feuerwehr eine Notöffnung der Wohnung zu initiieren.

	Ziele: 
	· Der Kunde erhält schnellstmöglich Unterstützung, wenn er sich in einer hilflosen Lage in seiner Wohnung befindet.

· Die Polizei und die Feuerwehr werden nur dann gerufen, wenn dieses nach Abwägung aller Informationen geboten erscheint.

· Türen oder Fenster des Kunden werden nur in Notfallsituationen gewaltsam geöffnet.

· Die Pflegekraft ist sicher vor dem Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung.

· Unser Pflegeteam ist keinen Haftungsansprüchen ausgesetzt.

	Vorbereitung:
	· Wir bitten den Kunden um die Überlassung eines Haustürschlüssels; dieses insbesondere mit dem Hinweis, dass damit aufwendige Notfallaktionen vermieden werden.

· Wenn der Pflegebedürftige den Schlüssel nicht herausgibt, bleiben drei Alternativen:

· Der Kunde gibt den Schlüssel an einen Nachbarn, dem er vertraut. Der Nachbar wird damit beauftragt, im Notfall den Schlüssel an die Pflegekraft zu übergeben.

· Der Kunde gibt den Schlüssel einem in der Nähe wohnenden Verwandten, dessen Mobilfunknummer der Pflegekraft bekannt ist. Im Notfall wird dieser Verwandte angerufen und zur Wohnung des Pflegebedürftigen gebeten.

· Der Kunde beschafft einen Schlüsseltresor. Es handelt sich dabei um eine kleine Stahlbox, die an der Hauswand fest eingeschraubt wird. Die Tür ist mit einem Zahlencode gesichert. Nur wer diesen kennt, kann den Tresor öffnen und den Haustürschlüssel entnehmen. Hochwertige und somit sehr sichere Modelle kosten knapp 150 Euro.
· Der Kunde verweigert jegliche Art der Schlüsselübergabe und möchte auf keinen Fall, dass Feuerwehr und/oder Polizei informiert werden. (Siehe Schlüsselvertrag!)
· Den Kunden bitten wir darum, uns zu kontaktieren, wenn er einen geplanten Termin nicht wahrnehmen kann. Wir programmieren unsere Rufnummer in eine Schnellwahltaste seines Telefons. Ist dieses nicht möglich, wird unsere Rufnummer auf einen gut sichtbaren Zettel geschrieben und in der Nähe des Telefons angebracht.

· Wir erfragen (sofern vorhanden) die Rufnummer des Mobiltelefons des Pflegebedürftigen, um diesen zu kontaktieren, wenn er seine Wohnung verlassen hat.

· Wir tauschen auf Wunsch zusätzlich unsere Signal App Kontaktnummer mit dem Kunden und mit dessen Angehörigen aus.

· Die Pflegedienstleitung oder deren Stellvertretung ist jederzeit per Mobiltelefon erreichbar. Deren Telefonnummern sind in alle Smartphones der Pflegekräfte einprogrammiert.

	Durchführung: 
	Der Kunde öffnet die Haustür nicht.
	· Die Pflegekraft versucht, durch lautes Rufen auf sich aufmerksam zu machen. Sie drückt die Klingel länger und mehrmals hintereinander.

· Die Pflegekraft riecht an der Tür nach Rauch und nach Gas. Sie blickt durch den Postschlitz in der Tür.

· Soweit möglich, geht die Pflegekraft um das Haus oder um die Wohnung herum und schaut durch die Fenster. Sie horcht, ob Geräusche nach draußen dringen. Sie klettert aber nicht auf Balkone.

· Die Pflegekraft ruft per Mobiltelefon beim Kunden an. Sinnvoll ist dieses etwa, wenn der Kunde mit einem Schnurlostelefon bei einem Nachbarn ist. Wenn ein stationäres Telefon "besetzt" ist, aber von draußen keine Stimmen zu hören sind, ist dieses ein Hinweis auf einen Notfall. Der Kunden könnte beim Versuch, per Telefon Hilfe zu holen, ohnmächtig geworden sein.

· Die Pflegekraft wählt die Rufnummer des Mobiltelefons des Kunden. Wenn das Telefon im Inneren der Wohnung klingelt, ist dieses ein Indiz auf eine Notsituation. Dieses vor allem, sofern der Pflegebedürftige das Telefon normalerweise auf Spaziergänge und zum Einkaufen mitnimmt.

· Die Pflegekraft ruft in der Pflegestation an und erfragt, ob eine Terminverschiebung durch den Kunden erbeten wurde. Gleichzeitig erfragt sie, ob dort Telefonnummern von Verwandten oder von Freunden hinterlegt sind. Diese werden ebenfalls telefonisch kontaktiert.

· Falls der Pflegebedürftige ein Smartphone verwendet, schreiben wir ihm eine SMS oder eine Signal APP Nachricht. Wir warten fünf Minuten auf eine Antwort.

· Die Pflegekraft klingelt bei den Nachbarn (etwa bei mehreren Wohnungen auf der gleichen Etage). Ggf. haben diese einen Schlüssel oder Informationen zum Aufenthaltsort.

· Wenn die Pflegekraft die Tür nicht aufschließen kann, weil ein Schlüssel von innen steckt, so ist dieses ein eindeutiger Hinweis auf einen Notfall. Das Gleiche gilt, falls eine Türkette den Zutritt verhindert.

	
	Angehörige übernehmen das weitere Vorgehen
	· Mitunter erreichen wir zwar nicht den Kunden telefonisch, dafür aber seine Angehörigen, die dann alle weiteren Schritte einleiten.

· Voraussetzung dafür ist, dass uns diese Angehörigen als zuverlässig bekannt sind und innerhalb weniger Minuten vor Ort sind. In diesem Fall fertigen wir eine Gesprächsnotiz an. Diese enthält das Datum, die Uhrzeit, den Namen des Gesprächspartners sowie die Vereinbarung der weiteren Vorgehensweise.

· Wir setzen die Tour fort. Spätestens eine Stunde später kontaktieren wir die Angehörigen erneut und erfragen den aktuellen Stand.

	
	Betreten der Wohnung
	· Im Idealfall gelingt es uns, Zutritt zur Wohnung zu erlangen. Dieses etwa, wenn ein Nachbar uns einen Schlüssel gibt oder falls wir eine unverschlossene Tür oder ein geöffnetes Fenster finden.

· Die Pflegekraft betritt die Wohnung. Im Flur ruft sie laut nach dem Kunden. Die Pflegekraft wirft einen Blick in jedes Zimmer der Wohnung. Dazu zählen auch Nebengebäude eines Hauses (Fahrradschuppen, Geräteraum usw.).

· Bei Demenzpatienten müssen auch "Verstecke" durchsucht werden, also Kleiderschränke oder unter den Betten.

· Falls wir den Kunden nicht antreffen, hinterlassen wir gut sichtbar einen Zettel, erklären die Situation und bitten um einen zeitnahen Rückruf.

	
	offensichtlicher Notfall
	· Falls der Kunde hilflos in der Wohnung liegt und somit offensichtlich Gefahr für die Gesundheit besteht, ist die Pflegekraft ermächtigt, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Dieses auch, wenn dafür etwa die Scheibe eines Fensters oder einer rückwärtigen Terrassentür eingeschlagen werden muss.

· Die Pflegekraft muss darauf achten, den Sachschaden zu minimieren, sofern dieses möglich ist. Der Ersatz eines Fensters ist i. d. R. preisgünstiger als die Neuverglasung einer Tür.

· Die Pflegekraft ist aber nicht verpflichtet, durch ein hohes Fenster zu klettern, nur weil dieses preisgünstig ersetzt werden könnte. Es drohen dann beim Einstieg Verletzungen durch Glasscherben oder durch einen Sturz.

· In vielen Fällen ist die Wohnung des Pflegebedürftigen so gut gegen Einbrecher geschützt, dass der Mitarbeiter auch mit Gewalt keinen Zugang erhält. In diesen Fällen ist sofort die Polizei / Feuerwehr zu alarmieren. Diese haben das notwendige Material, um Türen und Fenster aufzubrechen.

	
	Risikobewertung
	· Häufig kann nicht geklärt werden, ob der Kunde hilflos in der Wohnung liegt oder nicht. Die Pflegekraft muss dann entscheiden, ob die Polizei / Feuerwehr zu rufen ist, um eine Notöffnung der Tür zu prüfen. Bei der Risikobewertung werden folgende Punkte berücksichtigt:

· Ist der Kunde herzkrank?

· Leidet der Pflegebedürftige an Diabetes mellitus?

· Ist das Sturzrisiko des Kunden erhöht?

· Befand sich der Pflegebedürftige in der Vergangenheit schon häufiger in einer hilflosen Lage?

· Verfügt der Kunde über ein mobiles Notrufsystem? Ist also davon auszugehen, dass dieser im Notfall Hilfe geholt hätte?

· Wenn die Risikoprüfung ergibt, dass sich der Kunde in Gefahr befinden könnte, setzt die Pflegekraft einen Notruf ab.

· Sofern das Risiko nur gering ist, setzt die Pflegekraft ihre Tour fort. Spätestens beim nächsten Besuch einer Pflegekraft müssen der Aufenthaltsort und der Zustand des Kunden bekannt sein.

	
	Alarmierung der Polizei und der Feuerwehr
	· Die Pflegekraft wählt den Notruf und bittet um sofortiges Erscheinen der Polizei und der Feuerwehr. Alle Fragen der Notrufstelle werden sorgfältig beantwortet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr bleibt die Pflegekraft vor Ort.

· Die Rettungsmitarbeiter werden über die genauen Umstände informiert. Dazu zählen insbesondere alle Verdachtsmomente, die auf einen Notfall schließen lassen.

· Die Feuerwehr entscheidet nun über das weitere Vorgehen.
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(Bild: Das Aufbrechen einer Haustür - hier mittels "Halligan-Tool" - dauert nur wenige Minuten, richtet aber erheblichen Sachschaden an. Mitunter zeigt die Feuerwehr erstaunliches Geschick, um schonender in eine Wohnung vorzudringen. Sie kann etwa mittels einer Drehleiter Fenster bis in die 9. Etage erreichen. Angekippte Fenster können mit einem Werkzeugsystem entriegelt werden und lassen sich dann zerstörungsfrei öffnen.)

	Nachbereitung:
	· Alle Beobachtungen und Maßnahmen dokumentieren wir sorgfältig.

· Die Pflegedienstleitung wird in jedem Fall so schnell wie möglich über den aktuellen Stand der Geschehnisse informiert. Falls die Pflegekraft vor Ort nicht die Bezugspflegekraft ist, wird auch die Bezugspflegekraft informiert.

· Die Pflegedienstleitung versucht später noch einmal, den Kunden bzw. die Angehörigen telefonisch zu erreichen.

· Wenn sich derartige Vorkommnisse häufen, bitten wir erneut und eindringlich um die Überlassung eines Haustürschlüssels.

· Falls es zu Schäden an der Tür oder an einem Fenster gekommen ist, wird der (etwaige) Vermieter darüber informiert. (Hinweis: In der Mehrzahl der Fälle bleibt nämlich dieser auf den Reparaturkosten sitzen.)

	Dokumente:
	· ärztliche Diagnosen

· Berichtsblatt

	Verantwortlichkeit / Qualifikation:
	· alle Pflegekräfte


	       0175_TEILIII_F_06_6_Standard _Abschließen_der_Haustür

	Definition: 
	· Viele Kunden (und deren Angehörige) tragen den Wunsch an uns heran, nach Abschluss der Versorgung die Haus- oder Wohnungstür abzuschließen. Sie versprechen sich davon etwa einen besseren Schutz vor Einbrechern. Andere Senioren nehmen Arzneimittel ein, zu deren Nebenwirkungen ggf. temporäre Verwirrtheitsphasen zählen, etwa Parkinson-Medikamente. Sie fürchten, im desorientierten Zustand das Haus zu verlassen.
· Eine ganz ähnliche Problematik stellt sich bei Kunden, die demenziell erkrankt sind. Zum Krankheitsbild gehört oft auch eine Weglauftendenz. Der alte Mensch ist desorientiert und glaubt, dass er an seinem "Arbeitsplatz" oder "zu Hause" erwartet wird. Ohne Rücksprache mit den Angehörigen oder mit dem Pflegedienst entweicht er aus seiner Häuslichkeit und irrt dann orientierungslos umher. Eine vordergründig wirksame Lösung des Problems ist es, den Kunden in seiner Wohnung einzusperren. Der Pflegedienst erhält einen eigenen Schlüssel und verschließt dann nach jedem Einsatz die Tür.
· Ein solches Vorgehen ist jedoch riskant.
· So wird der Kunde etwa bei einem Hausbrand daran gehindert, aus der Wohnung zu entkommen. Daran ändert auch ein zweiter Haustürschlüssel nichts, der für orientierte Senioren im Haus bereitgelegt wird. Durch die Panik sind Betroffene oft nicht in der Lage, die Haustür rechtzeitig wieder aufzuschließen.
· Gleichzeitig wird das Betreten des Hauses etwa durch die Feuerwehr oder durch einen Notarzt erschwert und verzögert.
· Eine weitere Gefährdung ergibt sich, wenn der eingeschlossene Kunde nach alternativen Ausgängen sucht und z. B. aus dem Fenster mehrere Stockwerke in die Tiefe stürzt.
· Rechtlich zählt das Einschließen in der Wohnung zu den freiheitsentziehenden Maßnahmen und ist strafbar, sofern keine Legitimation dafür vorliegt. Wenn der Kunde einwilligungsfähig ist, kann er also dem Abschließen der Tür zustimmen. Bei altersverwirrten Menschen ist die Genehmigung durch das Vormundschaftsgericht erforderlich.
· Zu den freiheitsentziehenden Maßnahmen zählt auch das Wegnehmen der für die Mobilität notwendigen Hilfsmittel; etwa Schuhe, Kleidung, Brille, Rollstuhl und Rollator.

	Grundsätze: 
	· Wenn es auch nur geringste Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit gibt, wird der Kunde unter keinen Umständen in seiner Häuslichkeit eingeschlossen.

	Ziele: 
	· Eine Gefährdung des Kunden wird minimiert.
· Die Ängste der Angehörigen werden berücksichtigt.
· Alle rechtlichen Vorgaben werden erfüllt. Insbesondere droht unseren Mitarbeitern keine juristische Verfolgung.

	Vorbereitung:
	· Wir beraten Angehörige, wie sie ein Weglaufen des Kunden verhindern können, ohne die Tür abzuschließen. Häufig ist es ausreichend, den Ausgang mit einem Vorhang zu verdecken oder die Tür in der gleichen Farbe wie die Wand zu streichen. 
· Dem Kunden und seinen Angehörigen wird verdeutlicht, dass ein Einschließen bei einem Brand lebensgefährlich ist.
· Der Kunde und seine Angehörigen werden von uns zu möglichen Alternativen beraten. Dazu kann etwa ein GPS-Ortungssystem gehören. Hierfür ist eine Einwilligung oder auch eine gerichtliche Genehmigung notwendig.
· Auch komplizierte Schließmechanismen gelten als freiheitsentziehende Maßnahmen, also z. B. Drehknöpfe, die nicht von allein geöffnet werden können sowie Schlösser mit Zahlencode. 
· Es wurde Vorsorge getroffen, dass der Kunde im Notfall Hilfe holen kann, etwa über ein Rufsystem. Es ist gleichzeitig gewährleistet, dass ein Notarzt die Wohnung betreten kann. Dafür wurde ein Schlüssel z. B. beim Nachbarn hinterlegt.
· Wir prüfen, ob die Fenster gegen ein ungewolltes Öffnen gesichert sind. Der Bewohner könnte sonst in Panik einen Weg durch die Fenster nach draußen suchen.
· Wir verdeutlichen den Angehörigen, dass bei weiterem Fortschreiten der demenziellen Erkrankung eine stationäre Versorgung letztlich unvermeidbar wird. Der dauerhafte Einschluss in der eigenen Häuslichkeit ist keine langfristige Option.
· Die Inhalte der Beratung werden von uns zur eigenen rechtlichen Absicherung dokumentiert. 

	Durchführung: 
	· Wenn zwei Kunden in der Wohnung leben, müssen beide dem Zuschließen schriftlich zustimmen. Oder es muss für beide eine richterliche Genehmigung vorliegen. (Beispiel: Ein demenziell erkrankter Mann lebt mit seiner Frau zusammen. Diese würde durch das Verschließen der Haustür ebenfalls in ihrer Freiheit eingeschränkt.)
· Nur ein mental orientierter Kunde kann wirksam in das Verschließen der Haustür einwilligen. Eine kurze, formlose Einwilligung durch den Kunden liegt uns schriftlich vor.
· Wir akzeptieren keine Zustimmung von Demenzpatienten, die offensichtlich die Tragweite der Thematik nicht überblicken. In diesem Fall regen wir ggf. die rasche Einleitung eines Betreuungsverfahrens an.
· Ohne eine Einwilligung des Kunden erfolgt das Zuschließen der Haustür nur, wenn eine richterliche Genehmigung dafür vorliegt. Das Einverständnis von Ärzten, Angehörigen und rechtlichen Betreuern ersetzt keine richterliche Genehmigung!
· Rechtlich unbedenklich ist es zumeist, wenn die Wohnung am Abend durch mitpflegende Angehörige verschlossen wird. Wir schließen dann lediglich die Wohnung am Morgen wieder auf, führen die Pflegemaßnahmen durch und verlassen die Wohnung dann wieder, ohne die Tür erneut zu verschließen.


	Nachbereitung:
	· Bei allen Fragen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen ist stets die Schriftform zu wählen. Insbesondere Genehmigungen müssen stets schriftlich und unterschrieben vorliegen. Mündliche Zusagen sind im Streitfall oftmals nicht beweisbar.

	Dokumente:
	· Formular: "Auftrag zum Abschließen der Wohnungstür"

	Verantwortlichkeit / Qualifikation:
	· alle Mitarbeiter


	     015_TeilIII_F-6_08_Standard _Wasser- und_Heizungsausfall

	Definition: 
	· Das moderne städtische Leben basiert auf der ständigen Verfügbarkeit von Leitungswasser und von Heizungswärme. Dieses gilt insbesondere für pflegebedürftige Senioren. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich auf Versorgungsausfälle vorzubereiten und bei deren Eintreten richtig zu reagieren.

· Darüber hinaus ist der Kunde (wenn er Mieter einer Wohnung ist) dazu verpflichtet, etwaige Schäden an den Eigentümer zu melden. Dazu jedoch sind viele Pflegebedürftige nicht mehr in der Lage.

	Grundsätze: 
	· Bei einem Versorgungsausfall ist stets etwas Improvisationstalent notwendig. Gleichzeitig darf dabei nicht die Gesundheit des Kunden gefährdet werden.

	Ziele: 
	· Die Sicherheit des Kundes ist gewährleistet.

· Der Kunde ist über die Art der Notlage informiert. Er wird nicht unnötig beunruhigt. 

· Die zuständigen Stellen werden zeitnah über die Art der Notlage unterrichtet und um Abhilfe gebeten.

	Vorbereitung:
	Allgemeine Maßnahmen
	· Die Pflegekraft prüft, ob im Flur des Wohnblocks ein Zettel mit Notfallrufnummern bereitliegt. Ist dieses nicht der Fall, sollte der Kunde beim Vermieter oder bei der Hausverwaltung eine solche Liste anfordern.

(Hinweis: Es kann Sinn machen, eine Kopie dieser Liste in die Unterlagen des Kunde aufzunehmen.) 

· Wir fragen den Kunde schon im Vorfeld, welche Ausfälle in seinem Haus gehäuft auftreten. In manchen Wohnblocks fällt immer wieder die Wasserversorgung aus, in anderen versagt die Heizung.

· Wenn wir zufällig von finanziellen Problemen des Kunde erfahren, ermuntern wir ihn, frühzeitig staatliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Damit wird auch vermieden, dass die Heizung und das Wasser durch den Versorger wegen offener Rechnungen abgestellt werden.

	
	Wasserausfall
	· Wartungsarbeiten an der Wasserversorgung werden zumeist einige Tage vorab angekündigt. Wir achten auf entsprechende Aushänge etwa im Hausflur.

· Bei angekündigten Wasserausfällen verlegen wir entsprechende Pflegemaßnahmen auf den Vor- oder Folgetag. Also insbesondere das Duschen oder den Badetag. Wir sammeln Wasser als Vorrat in der Badewanne oder in Eimern.

(Hinweis: In den meisten Fällen ist es schon ausreichend, den Pflegeeinsatz auf den frühen Morgen zu verlegen.) 

· Der Kunde sollte stets über einen Wassernotvorrat verfügen. Ein Sechserträger von 1,5-Liter-Flaschen mit stillem Mineralwasser reicht völlig. Zudem sollten immer ausreichend Feuchttücher verfügbar sein.

	
	Heizungsausfall
	· Wenn der Kunde über einen Kamin oder über einen Holzofen verfügt, raten wir ihm zu Bevorratung von geeigneten Brennstoffen.

	Durchführung: 
	Allgemeine Maßnahmen
	· Wir wählen die passende Rufnummer (siehe oben) und informieren die zuständige Stelle über den Vorfall.

· Wenn die Versorgung des Kunde in der Wohnung nicht mehr gewährleistet ist, muss dieser vorübergehend an einem anderen Ort untergebracht werden. Wir fragen zunächst die Angehörigen oder Freunde.
· Liegen komplexe pflegerische Probleme vor, wird eine Verlegung in ein Krankenhaus geprüft. Wir informieren den Haus- oder Notarzt.

	
	Wasserausfall
	· Wir prüfen, ob das Wasser sowohl im Badezimmer als auch in der Küche ausgefallen ist.

· Wir fragen die Nachbarn, ob diese noch fließendes Wasser haben.

· Wir prüfen, ob der Wasserausfall die Folge einer Sperre durch den Versorger ist.

· Wir nutzen die Wassernotreserve (siehe oben), um zumindest grundlegende Reinigungsmaßnahmen durchzuführen. Alternativ verwenden wir Feuchttücher.

	
	Heizungsausfall
	· Wir prüfen, ob alle Heizkörper in der Wohnung ausgefallen sind. Wir fragen die Nachbarn, ob diese ebenfalls von dem Problem betroffen sind.

· Der Kunde wird wärmer angezogen und erhält eine zusätzliche Wolldecke.

· Wir prüfen, ob der Heizungsausfall die Folge einer Sperre durch den Energieversorger ist.

· Wir entzünden ein Feuer im Ofen wenn vorhanden.

	Nachbereitung:
	· Unsere Maßnahmen werden dokumentiert.

· In den Folgetagen prüfen wir engmaschig, ob die Gesundheit des Kunde durch die Ausfälle beeinträchtigt wurde. Ein Beispiel: Durch einen Ausfall der Heizung hat sich der Kunde erkältet.

· Durch den Versorgungsausfall unterbliebene Pflegemaßnahmen werden nachgeholt.

· Jede überstandene Notlage ist immer eine Gelegenheit, das eigene Notfallmanagement zu hinterfragen. Im Rahmen des Qualitätszirkels prüfen wir, ob wir unsere Vorkehrungen optimieren können.

	Dokumente:
	· Pflegedokumentation

· Telefonliste

	Verantwortlichkeit / Qualifikation:
	· Alle Mitarbeiter


	     0175_TeilIII_F_6_08_Standard _Wasser- und_Heizungsausfall

	Definition: 
	· Das moderne städtische Leben basiert auf der ständigen Verfügbarkeit von Leitungswasser und von Heizungswärme. Dieses gilt insbesondere für pflegebedürftige Senioren. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich auf Versorgungsausfälle vorzubereiten und bei deren Eintreten richtig zu reagieren.

· Darüber hinaus ist der Kunde (wenn er Mieter einer Wohnung ist) dazu verpflichtet, etwaige Schäden an den Eigentümer zu melden. Dazu jedoch sind viele Pflegebedürftige nicht mehr in der Lage.

	Grundsätze: 
	· Bei einem Versorgungsausfall ist stets etwas Improvisationstalent notwendig. Gleichzeitig darf dabei nicht die Gesundheit des Kunden gefährdet werden.

	Ziele: 
	· Die Sicherheit des Kundes ist gewährleistet.

· Der Kunde ist über die Art der Notlage informiert. Er wird nicht unnötig beunruhigt. 

· Die zuständigen Stellen werden zeitnah über die Art der Notlage unterrichtet und um Abhilfe gebeten.

	Vorbereitung:
	Allgemeine Maßnahmen
	· Die Pflegekraft prüft, ob im Flur des Wohnblocks ein Zettel mit Notfallrufnummern bereitliegt. Ist dieses nicht der Fall, sollte der Kunde beim Vermieter oder bei der Hausverwaltung eine solche Liste anfordern.

(Hinweis: Es kann Sinn machen, eine Kopie dieser Liste in die Unterlagen des Kunde aufzunehmen.) 

· Wir fragen den Kunde schon im Vorfeld, welche Ausfälle in seinem Haus gehäuft auftreten. In manchen Wohnblocks fällt immer wieder die Wasserversorgung aus, in anderen versagt die Heizung.

· Wenn wir zufällig von finanziellen Problemen des Kunde erfahren, ermuntern wir ihn, frühzeitig staatliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Damit wird auch vermieden, dass die Heizung und das Wasser durch den Versorger wegen offener Rechnungen abgestellt werden.

	
	Wasserausfall
	· Wartungsarbeiten an der Wasserversorgung werden zumeist einige Tage vorab angekündigt. Wir achten auf entsprechende Aushänge etwa im Hausflur.

· Bei angekündigten Wasserausfällen verlegen wir entsprechende Pflegemaßnahmen auf den Vor- oder Folgetag. Also insbesondere das Duschen oder den Badetag. Wir sammeln Wasser als Vorrat in der Badewanne oder in Eimern.

(Hinweis: In den meisten Fällen ist es schon ausreichend, den Pflegeeinsatz auf den frühen Morgen zu verlegen.) 

· Der Kunde sollte stets über einen Wassernotvorrat verfügen. Ein Sechserträger von 1,5-Liter-Flaschen mit stillem Mineralwasser reicht völlig. Zudem sollten immer ausreichend Feuchttücher verfügbar sein.

	
	Heizungsausfall
	· Wenn der Kunde über einen Kamin oder über einen Holzofen verfügt, raten wir ihm zu Bevorratung von geeigneten Brennstoffen.

	Durchführung: 
	Allgemeine Maßnahmen
	· Wir wählen die passende Rufnummer (siehe oben) und informieren die zuständige Stelle über den Vorfall.

· Wenn die Versorgung des Kunde in der Wohnung nicht mehr gewährleistet ist, muss dieser vorübergehend an einem anderen Ort untergebracht werden. Wir fragen zunächst die Angehörigen oder Freunde.
· Liegen komplexe pflegerische Probleme vor, wird eine Verlegung in ein Krankenhaus geprüft. Wir informieren den Haus- oder Notarzt.

	
	Wasserausfall
	· Wir prüfen, ob das Wasser sowohl im Badezimmer als auch in der Küche ausgefallen ist.

· Wir fragen die Nachbarn, ob diese noch fließendes Wasser haben.

· Wir prüfen, ob der Wasserausfall die Folge einer Sperre durch den Versorger ist.

· Wir nutzen die Wassernotreserve (siehe oben), um zumindest grundlegende Reinigungsmaßnahmen durchzuführen. Alternativ verwenden wir Feuchttücher.

	
	Heizungsausfall
	· Wir prüfen, ob alle Heizkörper in der Wohnung ausgefallen sind. Wir fragen die Nachbarn, ob diese ebenfalls von dem Problem betroffen sind.

· Der Kunde wird wärmer angezogen und erhält eine zusätzliche Wolldecke.

· Wir prüfen, ob der Heizungsausfall die Folge einer Sperre durch den Energieversorger ist.

· Wir entzünden ein Feuer im Ofen wenn vorhanden.

	Nachbereitung:
	· Unsere Maßnahmen werden dokumentiert.

· In den Folgetagen prüfen wir engmaschig, ob die Gesundheit des Kunde durch die Ausfälle beeinträchtigt wurde. Ein Beispiel: Durch einen Ausfall der Heizung hat sich der Kunde erkältet.

· Durch den Versorgungsausfall unterbliebene Pflegemaßnahmen werden nachgeholt.

· Jede überstandene Notlage ist immer eine Gelegenheit, das eigene Notfallmanagement zu hinterfragen. Im Rahmen des Qualitätszirkels prüfen wir, ob wir unsere Vorkehrungen optimieren können.

	Dokumente:
	· Pflegedokumentation

· Telefonliste

	Verantwortlichkeit / Qualifikation:
	· Alle Mitarbeiter


	   0175_TEILIII_F_6_09_Standard _Versorgung_bei_Sommerhitze

	Definition: 
	· Mobile und orientierte Kunden sind zumeist in der Lage, überhitzte Räume zu meiden. Senioren, die unter demenziellen Erkrankungen oder unter Mobilitätseinschränkungen leiden, fällt es schwerer, ihr Verhalten den sommerlichen Außentemperaturen anzupassen.

· Bedingt durch den Klimawandel nimmt die Anzahl der heißen Sommertage in Deutschland zu. Für viele Senioren bedeuten diese Temperaturen eine große körperliche Belastung. Anders als jüngere Menschen leiden Senioren stärker unter warmen Sommertagen. Dieses hat verschiedene körperliche Gründe:

· Im Alter ist das Durstgefühl häufig reduziert. Die Senioren reagieren auf einen Flüssigkeitsmangel also nicht selbstständig mit einer erhöhten Flüssigkeitszufuhr. Daher ist es erforderlich, sie entsprechend anzuleiten.

· Ein alter Mensch schwitzt weniger. Er ist also ggf. nicht in der Lage, durch die Verdunstung von Wasser auf der Haut die Körpertemperatur ausreichend zu senken.

· Zahlreiche Grunderkrankungen führen zu Immobilität. Ein im Bett liegender Mensch überhitzt vergleichsweise schnell, dieses insbesondere, wenn er zugedeckt wird oder wenn Lagerungshilfsmittel genutzt werden.

· Verschiedene Medikamente wie etwa Neuroleptika beeinflussen die Temperaturregulation des Körpers. 

· Ambulant versorgte Senioren unterliegen einem höheren Risiko als Menschen, die in einem Pflegeheim leben. Ihr Zustand kann nicht so engmaschig überwacht werden. Zudem fehlen oft Hilfspersonen, etwa zum Lüften oder zum regelmäßigen Anreichen von Getränken.

· Zudem leben viele Senioren in einem Wohnumfeld, das schon aufgrund von baulichen Unzulänglichkeiten wenig Schutz vor Hitze bietet. So sind Außenjalousien selten vorhanden. Und eine unzureichende Dämmung lässt im Sommer die Innentemperaturen schnell ansteigen.

	Grundsätze: 
	· Wir stimmen unsere Maßnahmen mit den Angehörigen ab. Dazu gehört auch das Lüften der Räume, die Wahl und die Beschaffung der Kleidung sowie insbesondere die Flüssigkeitsversorgung. 

· Wir arbeiten eng mit dem behandelnden Hausarzt zusammen, da z. B. die medikamentöse Versorgung im Sommer angepasst werden muss.

	Ziele: 
	· Durch geeignete organisatorische Maßnahmen wird verhindert, dass die Temperaturen im Wohnbereich der Kunde auf ein nicht mehr erträgliches Maß steigen.

· Der Kunde kann sich im Rahmen seiner Möglichkeiten aktiv daran beteiligen, die Sommertemperaturen erträglicher zu machen. Insbesondere ist er in der Lage, die Kleidung eigenständig anzupassen und ausreichend zu trinken.

· Grunderkrankungen, die die Hitzetoleranz des Kunde beeinträchtigen, werden zeitnah erkannt. Durch eine sorgfältige medizinische Behandlung wird das Risiko gesenkt, dass der Kunde aufgrund der Hitze körperlichen Schaden nimmt.

	Vorbereitung:
	Der Kunde sollte regelmäßig den Hausarzt aufsuchen, um sich einem gründlichen Gesundheits-Check zu unterziehen. Wichtig ist insbesondere eine Kontrolle des Blutdrucks, der Herz- und Lungenfunktion sowie des Cholesterinwerts. Gemeinsam mit dem Arzt schätzen wir das individuelle Risiko ab. Je mehr Faktoren erfüllt sind, umso wichtiger ist es, die unten beschriebenen Prophylaxemaßnahmen umzusetzen:

· unzureichende bauliche Umgebung (Wohnung zur Südseite, schlechte Dämmung usw.)

· unzureichende Flüssigkeitszunahme

· hohes Lebensalter (65 Jahre) 

· Probleme in den zurückliegenden Sommern

· Erkrankungen, die zeitweilig oder dauerhaft zur Immobilität führen

· demenzielle Erkrankungen

· Einnahme von Blutdrucksenkern und entwässernden Medikamenten

· neurologische Erkrankungen

· Herz-Kreislauf-Erkrankungen

· Stoffwechselstörungen

· Fieber, etwa als Folge einer akuten Infektionserkrankung

	Durchführung: 
	· Wir stellen sicher, dass im Raum des Kunde ein Thermometer aufgestellt wird. Ideal ist ein digitales Thermometer mit einer großen LCD-Anzeige. 

· Alternativ kann ein sog. "Galileo-Thermometer" genutzt werden, bei dem sich die Temperatur mittels farbiger Glaskugeln ablesen lässt. Diese befinden sich in einem mit Wasser gefüllten Glaszylinder und steigen je nach Temperatur auf oder sinken herab. (Es ist wichtig, dass der Kunde zur Temperatur orientiert ist. Das Temperaturempfinden vieler Senioren ist beeinträchtigt. Sie sind also nicht in der Lage, die aktuelle Raumtemperatur korrekt zu schätzen und ihr Verhalten entsprechend anzupassen.)

· Wir verabreden mit dem Kunde konkrete Reaktionen auf bestimmte Temperaturen, sofern dieser mental dazu in der Lage ist. Beispiel:

· Ab 24 °C. wird die Strickjacke ausgezogen und durch die leichte Bluse ersetzt. Diese wird von der Pflegekraft zuvor bereitgelegt.

· Ab 26 °C. wird die lange Hose gegen eine kurze Hose gewechselt.

· Bei einem Galileo-Thermometer wären die Regeln: "Bei drei schwimmenden Kugeln wird X gemacht, bei zwei schwimmenden Kugeln erfolgt die Maßnahme Y."

· Bei jedem Besuch in der Häuslichkeit wird die Raumtemperatur von der Pflegekraft abgelesen.

· Wir erläutern dem Kunde und seinen Angehörigen, wie die Räume gelüftet werden sollten. I. d. R. sind die Fenster nachts geöffnet und am Tag geschlossen. Wir regen an, dass die Fenster gegen nächtliche Einbrüche gesichert werden. Ggf. bitten wir einen Nachbarn, auf diese Lüftungsvorgaben zu achten.

· Am Tag werden die Wohnräume mittels eines außen liegenden Sonnenschutzes (falls vorhanden) gegen Wärmeeinstrahlung geschützt.

· Unnötige Wärmequellen werden abgestellt, also insbesondere Glühbirnen und andere elektrische Verbraucher.

· Wir prüfen, ob der Kunde innerhalb seiner Wohnung in einen anderen Raum umziehen sollte, also insbesondere von der Südseite des Gebäudes an die Nordseite.

· Sofern der Kunde über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt, sollte er den Einbau eines Klimagerätes prüfen. Alternativ kann auch ein Ventilator genutzt werden, der aber nicht direkt auf den Kunde gerichtet werden darf. Beide Geräte dürfen nur mit Augenmaß genutzt werden, da ansonsten Erkältungen auftreten können.

· Wir raten dazu, die Tagesaktivitäten entsprechend anzupassen. Falls der Kunde z. B. mit einem Rollator einkaufen fährt oder Gartenarbeiten durchführen möchte, sollte dieses direkt am Morgen oder am Abend erfolgen.

· Wir stellen sicher, dass der Kunde über leichte und luftdurchlässige Kleidung verfügt. Diese legen wir bereit, damit der Kunde diese eigenständig öffnen kann. Je nach Krankheitsbild sind komplizierte Verschlüsse sowie Kleidungstücke, die über den Kopf gezogen werden müssen, zu vermeiden.

· Die Zudecke sollte so dünn wie möglich sein. Der Kunde sollte also ggf. nur eine Wolldecke oder bei extremer Hitze nur einen Bettbezug nutzen. Die Lagerungshilfsmittel werden auf ein Minimum reduziert, sofern die Dekubitusprophylaxe davon nicht berührt ist. Der Bezug des Kopfkissens wird gewechselt, wenn er durch das Schwitzen feucht geworden ist.

· Bei starker Überhitzung erhält der Kunde kühlende Waschungen. Danach wird er nur oberflächlich abgetrocknet, damit das verdunstende Wasser dem Körper Wärmeenergie entziehen kann.

· Falls der Kunde dazu in der Lage ist, soll er eigenständig kalte Fußbäder, kalte Armbäder, kühle Kompressen auf der Stirn usw. nutzen. Die Pflegekraft legt das notwendige Material bereit.

· Die Ernährung wird an die hohen Temperaturen angepasst. Dabei werden insbesondere die Vorgaben der Dehydratationsprophylaxe umgesetzt. So sollte der Kunde z. B. Wassermelonen, Götterspeise und andere flüssigkeitsreiche Speisen zu sich nehmen. Als Hauptspeise sind leichte Gerichte wie Geflügel oder Fisch sinnvoll. Bei Salaten sollte der Kunde auf Cremedressings verzichten. 

· Lebensmittel und Speisen verderben in der Hitze schneller, insbesondere Joghurt, Flüssignahrung oder angebrochene Fruchtsaftflaschen. Sie sollten konsequent gekühlt oder schnell verbraucht werden. Im Zweifelsfall werden Lebensmittel oder Getränke frühzeitig entsorgt.

· Bei geöffneten Türen und Fenstern kommt es oft zum Eindringen von Insekten. Getränke werden daher abgedeckt, um Insektenstiche beim Trinken (Erstickungsgefahr!) zu vermeiden.

· Wir stellen sicher, dass der Kunde ausreichend Getränke zu sich nimmt. Ideal sind Kräuter- und Früchtetees, Saftschorlen oder Mineralwasser. Kaffee sollte an heißen Tagen nur stark verdünnt mit Milch getrunken werden. Der Alkoholgenuss sollte komplett unterbleiben. Ggf. sollte der Kunde ein Trinkprotokoll führen.

· Inkontinenzmaterial sollte möglichst sparsam benutzt werden. Eine Klebehose kann ggf. durch Netzhosen mit Einlage ersetzt werden.

· Bei großer Hitze kontrollieren wir mehrmals täglich die Körpertemperatur. Wir nutzen dafür möglichst ein Ohrthermometer. Wir achten auf Symptome, die auf Überhitzung hindeuten, also etwa Temperaturen über 38° C., Unruhe, Verwirrtheit oder Erbrechen. Auch trockene kühle Haut bei gleichzeitig hoher Körpertemperatur ist ein Warnhinweis für einen drohenden Hitzschlag. In diesem Fall muss der Arzt oder der Notarzt verständigt werden. 

· Verschiedene Medikamente beeinflussen die Anpassungsfähigkeit des Körpers bei Hitze und erhöhen das Risiko einer Hitzeerschöpfung und eines Hitzschlags. Gemeinsam mit dem Hausarzt prüfen wir, ob die Dosis oder der Verabreichungszeitpunkt angepasst werden sollten.

· Wir empfehlen jedem Kunde, keine Medikamente eigenmächtig einzunehmen, also auch keine rezeptfreien Arzneimittel.

· Ohne vorherige Rücksprache mit dem Hausarzt sollten keine verschriebenen Medikamente abgesetzt werden.

	Nachbereitung:
	· Alle Maßnahmen werden sorgfältig dokumentiert. Dieses betrifft auch Angebote, die der Kunde ablehnt.

· Die Pflegeplanung wird regelmäßig an den aktuellen Gesundheitszustand des Kunde angepasst.

	Dokumente:
	· Durchführungsnachweis / Pflegebericht

· Trinkplan

· Pflegeplanung

	Verantwortlichkeit / Qualifikation:
	· alle Pflegekräfte


	0175_TEILIII_F_6_09.1_Standard _Versorgung_von_Erfrierungswunden

	Definition: 
	· Im Winter ist es die zentrale Aufgabe der Wärmeregulation, die Kerntemperatur zu halten und damit die Funktionsfähigkeit der inneren Organe zu sichern. Dazu drosselt der Körper schon bei einer leichten Hypothermie oder bei niedrigen Umgebungstemperaturen die Durchblutung der Haut und der Extremitäten. Daher sind insbesondere Finger, Zehen, Nase und Ohren sehr schnell von Erfrierungen betroffen. Es bilden sich Eiskristalle im Gewebe. Es kommt zum mikrovaskulären Gefäßverschluss, folglich zum Versorgungsmangel und zum Absterben von Gewebe.

· Das Schädigungsbild ähnelt der Symptomatik einer Verbrennung. Auch die Behandlung ist in weiten Teilen ähnlich. Dennoch gibt es im Detail relevante medizinische und pflegerische Abweichungen.

· Die (lokalen) Erfrierungen treten naturgemäß häufig in Kombination mit einer (systemischen) Unterkühlung auf.

· Alkohol-, Drogen- und Nikotinmissbrauch erhöhen das Risiko. Betroffen sind vor allem obdachlose Menschen.

· Erfrierungen werden in drei Schweregrade eingeteilt:

· 1. Grad: Die Schädigung ist auf die Epidermis beschränkt. Die Haut ist blass und abgekühlt. Der Kunde klagt über lokale Gefühllosigkeit. Wenn der Körperbereich wieder erwärmt wird, färbt sich die Haut blau-rot. Es treten eine Schwellung sowie Schmerzen auf. Ggf. juckt die Haut.

· 2. Grad: Die Beeinträchtigungen bleiben weiterhin oberflächlich und umfassen die Dermis. Nach der Temperaturnormalisierung ist die Haut gerötet. Der Betroffene klagt über Schmerzen und über Bewegungseinschränkungen. Zusätzlich bilden sich nach 12 bis 24 Stunden Hautblasen ("Frostbeulen"). Der Inhalt der Blasen ist zunächst klar, später ggf. blutig.
· 3. Grad: Die Gewebezerstörungen weiten sich auf tiefere Schichten aus. Es kommt zur Mumifikation, also zu trockenen Nekrosen. Alternativ treten blaurote Blutblasen auf. Nach deren Aufplatzen geben sie Nekrosen mit verschiedenen Wundtiefen frei.

	Grundsätze: 
	· Erfrierungen sind kein Phänomen ausschließlich von sehr kalten Wintertagen. Sie können bereits bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auftreten, wenn nasskalte Witterung und unzureichende Kleidung als Begleitumstände vorliegen.

· Jede Erfrierung ist ein deutlicher Hinweis auf eine systemische Unterkühlung. Eine solche Hypothermie ist lebensgefährlich und muss stets vorrangig behoben werden.

	Ziele: 
	· Eine Erfrierung erkennen wir korrekt.

· Wir leiten zeitnah eine effektive Behandlung ein.

· Folgeschäden werden vermieden oder zumindest minimiert.

· Wir reduzieren die Schmerzbelastung des Pflegebedürftigen.

	Vorbereitung:
	· Wir inspizieren die Haut des Kunden und bestimmen den Umfang der Schädigung.

· Es ist sinnvoll, den Körper des Pflegebedürftigen komplett in Augenschein zu nehmen. Wenn es zu Erfrierungen an den Fingern gekommen ist, können ähnliche Schädigungen auch an den Zehen vorliegen.

· Wir sammeln alle Informationen über den Vorfall. Relevant sind insbesondere:

· Welchen Temperaturen war der Kunde ausgesetzt?

· Wie lange war der Kunde der Kälte ausgesetzt?

· Welche weiteren Umweltfaktoren sind aufgetreten, etwa feuchte Kleidung oder durchnässte Schuhe?

· Welche Grunderkrankungen liegen vor, die das Geschehen beeinflussen? Etwa: Alkoholsucht, Drogenmissbrauch, Diabetes mellitus.


	Durchführung: 
	allgemeine Maßnahmen
	· Das Auftauen von betroffenen Extremitäten ist von sekundärer Bedeutung, wenn gleichzeitig eine systemische Unterkühlung vorliegt. Daher konzentrieren wir uns zunächst darauf, den Körperstamm zu erwärmen; etwa indem wir nasse Kleidung entfernen und den Kunde in Decken einhüllen. Wir beachten dabei den Standard "Hypothermie (Unterkühlung)".

· Wenn es relevante Hinweise auf eine umfangreichere Schädigung gibt, rufen wir zeitnah den Notarzt. In diesem Fall erfolgen durch uns keine weiteren lokal wirksamen Maßnahmen. Die Extremität wird weder bewegt noch extern erwärmt. Es erfolgt lediglich die systemische Erwärmung des Pflegebedürftigen.

(Hinweis: Selbst erfahrene Rettungssanitäter scheitern oftmals daran, den Schweregrad einer Erfrierung korrekt zu erfassen. Daher sollten Pflegekräfte im Zweifel stets von einer umfassenderen Gewebeschädigung ausgehen und eine ärztliche / notärztliche Versorgung initiieren.) 

· Hautschäden bedecken wir steril. Der Wundgrund ist sehr infektionsgefährdet.

· Wir prüfen, ob eine Tetanusprophylaxe vorliegt.

	
	leichte Erfrierungen
	· Bei Erfrierungen ersten Grades ist es i. d. R. nicht erforderlich, den Kunde ärztlich untersuchen zu lassen.

· Der unterkühlte Körperbereich wird ggf. in Wasser getaucht. Wir nutzen ein ansteigendes Wasserbad, beginnend mit 10 °C. bis letztlich 40 °C. Nach spätestens 20 bis 30 Minuten sollte die Haut wieder eine rosige Farbe annehmen.

· Wir reiben den geschädigten Körperbereich nicht ab oder massieren ihn. Dadurch würde die Gewebeschädigung verstärkt.

· Bei Schmerzen kann ggf. ein mildes Schmerzmittel verabreicht werden.

· Falls es im weiteren Heilungsverlauf Zweifel an einer nur oberflächlichen Gewebeschädigung gibt, bitten wir um eine Vorstellung beim Hausarzt.

· Blasen werden (nach ärztlicher Anordnung) steril punktiert. Die Blasenhaut entfernen wir nicht. Die Wunde wird dann mit einem sterilen Verband bedeckt. Dieser sollte keim- und wasserdicht sowie atmungsaktiv sein.

	Nachbereitung:
	Prognose
	· Die Prognose ist schwierig zu treffen, da sich das Symptombild über mehrere Wochen hinweg verschlimmern oder bessern kann.

· Bei einer Erfrierung ersten Grades lösen sich die geschädigten Hautschichten nach sieben bis zehn Tagen ab. Die Wunde heilt folgenlos aus. Jedoch kann auch bei einer nur leichten Erfrierung als Dauerschaden eine Kälteempfindlichkeit zurückbleiben.

· Erreicht die Erfrierung den zweiten Grad, bildet sich der Defekt zumeist auch folgenlos zurück. Allerdings steigt die Heilungszeit auf drei bis vier Wochen. Es ist mit der Ausbildung von Parästhesien (Missempfindungen) zu rechnen.

· Nekrosen aus Erfrierungen dritten Grades heilen unter Narbenbildung ab. Bei umfangreichen Schädigungen kann eine (Teil-)Amputation der Extremität erforderlich werden.


	
	weitere Maßnahmen
	· Alle Beobachtungen und eingeleiteten Maßnahmen dokumentieren wir präzise.

· Auch bei kleineren Hautläsionen wird der betroffene Körperbereich in den folgenden Monaten immer wieder inspiziert.

	Dokumente:
	· Wunddokumentation

· ärztliches Verordnungsblatt

· Kommunikationsblatt mit dem Arzt

	Verantwortlichkeit / Qualifikation:
	· Pflegefachkräfte


	   0175_TEILIII_F_6_09_Standard _Versorgung_bei_Sommerhitze

	Definition: 
	· Mobile und orientierte Kunden sind zumeist in der Lage, überhitzte Räume zu meiden. Senioren, die unter demenziellen Erkrankungen oder unter Mobilitätseinschränkungen leiden, fällt es schwerer, ihr Verhalten den sommerlichen Außentemperaturen anzupassen.

· Bedingt durch den Klimawandel nimmt die Anzahl der heißen Sommertage in Deutschland zu. Für viele Senioren bedeuten diese Temperaturen eine große körperliche Belastung. Anders als jüngere Menschen leiden Senioren stärker unter warmen Sommertagen. Dieses hat verschiedene körperliche Gründe:

· Im Alter ist das Durstgefühl häufig reduziert. Die Senioren reagieren auf einen Flüssigkeitsmangel also nicht selbstständig mit einer erhöhten Flüssigkeitszufuhr. Daher ist es erforderlich, sie entsprechend anzuleiten.

· Ein alter Mensch schwitzt weniger. Er ist also ggf. nicht in der Lage, durch die Verdunstung von Wasser auf der Haut die Körpertemperatur ausreichend zu senken.

· Zahlreiche Grunderkrankungen führen zu Immobilität. Ein im Bett liegender Mensch überhitzt vergleichsweise schnell, dieses insbesondere, wenn er zugedeckt wird oder wenn Lagerungshilfsmittel genutzt werden.

· Verschiedene Medikamente wie etwa Neuroleptika beeinflussen die Temperaturregulation des Körpers. 

· Ambulant versorgte Senioren unterliegen einem höheren Risiko als Menschen, die in einem Pflegeheim leben. Ihr Zustand kann nicht so engmaschig überwacht werden. Zudem fehlen oft Hilfspersonen, etwa zum Lüften oder zum regelmäßigen Anreichen von Getränken.

· Zudem leben viele Senioren in einem Wohnumfeld, das schon aufgrund von baulichen Unzulänglichkeiten wenig Schutz vor Hitze bietet. So sind Außenjalousien selten vorhanden. Und eine unzureichende Dämmung lässt im Sommer die Innentemperaturen schnell ansteigen.

	Grundsätze: 
	· Wir stimmen unsere Maßnahmen mit den Angehörigen ab. Dazu gehört auch das Lüften der Räume, die Wahl und die Beschaffung der Kleidung sowie insbesondere die Flüssigkeitsversorgung. 

· Wir arbeiten eng mit dem behandelnden Hausarzt zusammen, da z. B. die medikamentöse Versorgung im Sommer angepasst werden muss.

	Ziele: 
	· Durch geeignete organisatorische Maßnahmen wird verhindert, dass die Temperaturen im Wohnbereich der Kunde auf ein nicht mehr erträgliches Maß steigen.

· Der Kunde kann sich im Rahmen seiner Möglichkeiten aktiv daran beteiligen, die Sommertemperaturen erträglicher zu machen. Insbesondere ist er in der Lage, die Kleidung eigenständig anzupassen und ausreichend zu trinken.

· Grunderkrankungen, die die Hitzetoleranz des Kunde beeinträchtigen, werden zeitnah erkannt. Durch eine sorgfältige medizinische Behandlung wird das Risiko gesenkt, dass der Kunde aufgrund der Hitze körperlichen Schaden nimmt.

	Vorbereitung:
	Der Kunde sollte regelmäßig den Hausarzt aufsuchen, um sich einem gründlichen Gesundheits-Check zu unterziehen. Wichtig ist insbesondere eine Kontrolle des Blutdrucks, der Herz- und Lungenfunktion sowie des Cholesterinwerts. Gemeinsam mit dem Arzt schätzen wir das individuelle Risiko ab. Je mehr Faktoren erfüllt sind, umso wichtiger ist es, die unten beschriebenen Prophylaxemaßnahmen umzusetzen:

· unzureichende bauliche Umgebung (Wohnung zur Südseite, schlechte Dämmung usw.)

· unzureichende Flüssigkeitszunahme

· hohes Lebensalter (65 Jahre) 

· Probleme in den zurückliegenden Sommern

· Erkrankungen, die zeitweilig oder dauerhaft zur Immobilität führen

· demenzielle Erkrankungen

· Einnahme von Blutdrucksenkern und entwässernden Medikamenten

· neurologische Erkrankungen

· Herz-Kreislauf-Erkrankungen

· Stoffwechselstörungen

· Fieber, etwa als Folge einer akuten Infektionserkrankung

	Durchführung: 
	· Wir stellen sicher, dass im Raum des Kunde ein Thermometer aufgestellt wird. Ideal ist ein digitales Thermometer mit einer großen LCD-Anzeige. 

· Alternativ kann ein sog. "Galileo-Thermometer" genutzt werden, bei dem sich die Temperatur mittels farbiger Glaskugeln ablesen lässt. Diese befinden sich in einem mit Wasser gefüllten Glaszylinder und steigen je nach Temperatur auf oder sinken herab. (Es ist wichtig, dass der Kunde zur Temperatur orientiert ist. Das Temperaturempfinden vieler Senioren ist beeinträchtigt. Sie sind also nicht in der Lage, die aktuelle Raumtemperatur korrekt zu schätzen und ihr Verhalten entsprechend anzupassen.)

· Wir verabreden mit dem Kunde konkrete Reaktionen auf bestimmte Temperaturen, sofern dieser mental dazu in der Lage ist. Beispiel:

· Ab 24 °C. wird die Strickjacke ausgezogen und durch die leichte Bluse ersetzt. Diese wird von der Pflegekraft zuvor bereitgelegt.

· Ab 26 °C. wird die lange Hose gegen eine kurze Hose gewechselt.

· Bei einem Galileo-Thermometer wären die Regeln: "Bei drei schwimmenden Kugeln wird X gemacht, bei zwei schwimmenden Kugeln erfolgt die Maßnahme Y."

· Bei jedem Besuch in der Häuslichkeit wird die Raumtemperatur von der Pflegekraft abgelesen.

· Wir erläutern dem Kunde und seinen Angehörigen, wie die Räume gelüftet werden sollten. I. d. R. sind die Fenster nachts geöffnet und am Tag geschlossen. Wir regen an, dass die Fenster gegen nächtliche Einbrüche gesichert werden. Ggf. bitten wir einen Nachbarn, auf diese Lüftungsvorgaben zu achten.

· Am Tag werden die Wohnräume mittels eines außen liegenden Sonnenschutzes (falls vorhanden) gegen Wärmeeinstrahlung geschützt.

· Unnötige Wärmequellen werden abgestellt, also insbesondere Glühbirnen und andere elektrische Verbraucher.

· Wir prüfen, ob der Kunde innerhalb seiner Wohnung in einen anderen Raum umziehen sollte, also insbesondere von der Südseite des Gebäudes an die Nordseite.

· Sofern der Kunde über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt, sollte er den Einbau eines Klimagerätes prüfen. Alternativ kann auch ein Ventilator genutzt werden, der aber nicht direkt auf den Kunde gerichtet werden darf. Beide Geräte dürfen nur mit Augenmaß genutzt werden, da ansonsten Erkältungen auftreten können.

· Wir raten dazu, die Tagesaktivitäten entsprechend anzupassen. Falls der Kunde z. B. mit einem Rollator einkaufen fährt oder Gartenarbeiten durchführen möchte, sollte dieses direkt am Morgen oder am Abend erfolgen.

· Wir stellen sicher, dass der Kunde über leichte und luftdurchlässige Kleidung verfügt. Diese legen wir bereit, damit der Kunde diese eigenständig öffnen kann. Je nach Krankheitsbild sind komplizierte Verschlüsse sowie Kleidungstücke, die über den Kopf gezogen werden müssen, zu vermeiden.

· Die Zudecke sollte so dünn wie möglich sein. Der Kunde sollte also ggf. nur eine Wolldecke oder bei extremer Hitze nur einen Bettbezug nutzen. Die Lagerungshilfsmittel werden auf ein Minimum reduziert, sofern die Dekubitusprophylaxe davon nicht berührt ist. Der Bezug des Kopfkissens wird gewechselt, wenn er durch das Schwitzen feucht geworden ist.

· Bei starker Überhitzung erhält der Kunde kühlende Waschungen. Danach wird er nur oberflächlich abgetrocknet, damit das verdunstende Wasser dem Körper Wärmeenergie entziehen kann.

· Falls der Kunde dazu in der Lage ist, soll er eigenständig kalte Fußbäder, kalte Armbäder, kühle Kompressen auf der Stirn usw. nutzen. Die Pflegekraft legt das notwendige Material bereit.

· Die Ernährung wird an die hohen Temperaturen angepasst. Dabei werden insbesondere die Vorgaben der Dehydratationsprophylaxe umgesetzt. So sollte der Kunde z. B. Wassermelonen, Götterspeise und andere flüssigkeitsreiche Speisen zu sich nehmen. Als Hauptspeise sind leichte Gerichte wie Geflügel oder Fisch sinnvoll. Bei Salaten sollte der Kunde auf Cremedressings verzichten. 

· Lebensmittel und Speisen verderben in der Hitze schneller, insbesondere Joghurt, Flüssignahrung oder angebrochene Fruchtsaftflaschen. Sie sollten konsequent gekühlt oder schnell verbraucht werden. Im Zweifelsfall werden Lebensmittel oder Getränke frühzeitig entsorgt.

· Bei geöffneten Türen und Fenstern kommt es oft zum Eindringen von Insekten. Getränke werden daher abgedeckt, um Insektenstiche beim Trinken (Erstickungsgefahr!) zu vermeiden.

· Wir stellen sicher, dass der Kunde ausreichend Getränke zu sich nimmt. Ideal sind Kräuter- und Früchtetees, Saftschorlen oder Mineralwasser. Kaffee sollte an heißen Tagen nur stark verdünnt mit Milch getrunken werden. Der Alkoholgenuss sollte komplett unterbleiben. Ggf. sollte der Kunde ein Trinkprotokoll führen.

· Inkontinenzmaterial sollte möglichst sparsam benutzt werden. Eine Klebehose kann ggf. durch Netzhosen mit Einlage ersetzt werden.

· Bei großer Hitze kontrollieren wir mehrmals täglich die Körpertemperatur. Wir nutzen dafür möglichst ein Ohrthermometer. Wir achten auf Symptome, die auf Überhitzung hindeuten, also etwa Temperaturen über 38° C., Unruhe, Verwirrtheit oder Erbrechen. Auch trockene kühle Haut bei gleichzeitig hoher Körpertemperatur ist ein Warnhinweis für einen drohenden Hitzschlag. In diesem Fall muss der Arzt oder der Notarzt verständigt werden. 

· Verschiedene Medikamente beeinflussen die Anpassungsfähigkeit des Körpers bei Hitze und erhöhen das Risiko einer Hitzeerschöpfung und eines Hitzschlags. Gemeinsam mit dem Hausarzt prüfen wir, ob die Dosis oder der Verabreichungszeitpunkt angepasst werden sollten.

· Wir empfehlen jedem Kunde, keine Medikamente eigenmächtig einzunehmen, also auch keine rezeptfreien Arzneimittel.

· Ohne vorherige Rücksprache mit dem Hausarzt sollten keine verschriebenen Medikamente abgesetzt werden.

	Nachbereitung:
	· Alle Maßnahmen werden sorgfältig dokumentiert. Dieses betrifft auch Angebote, die der Kunde ablehnt.

· Die Pflegeplanung wird regelmäßig an den aktuellen Gesundheitszustand des Kunde angepasst.

	Dokumente:
	· Durchführungsnachweis / Pflegebericht

· Trinkplan

· Pflegeplanung

	Verantwortlichkeit / Qualifikation:
	· alle Pflegekräfte


	0175_TEILIII_F_6_11_Standard_Hitzschlag_Prophylaxe_Notfallmaßnahmen

	Definition: 
	· Im Alter lässt die Fähigkeit nach, sich an sommerliche Außentemperaturen anzupassen. Ursächlich dafür ist nicht zuletzt der nachlassende Wasseranteil im menschlichen Körper.
· Große Hitze am Tag in Kombination mit einer unzureichenden Abkühlung in den Nachtstunden stellt für Senioren einen erheblichen Stressfaktor dar. Ein alternder Organismus ist häufig nur noch unzureichend in der Lage, über eine beschleunigte Atmung und vermehrtes Schwitzen Wärme an die Umgebung abzugeben, um damit die Körperkerntemperatur im Normalbereich zu stabilisieren.
· Sobald die Außentemperatur die Körpertemperatur übersteigt, kann die thermische Belastung nur noch durch Schwitzen und die damit verbundene Verdunstung gesenkt werden. Die Verwendung von sommerlicher Kleidung allein reicht nicht mehr aus. 
· Wenn der Bewohner zu viel Flüssigkeit verloren hat, wird auch die Schweißsekretion unmöglich. Dadurch wird die Wärmeabgabe zusätzlich erschwert.
· Verschärfend wirkt sich eine demenzielle Erkrankung aus, wenn diese dazu führt, dass der Bewohner auf ein Durstgefühl oder auf Hitzeeinwirkung nicht angemessen reagieren kann.
· Eine Hyperthermie ist eine Erhöhung der Körpertemperatur, ohne dass sich der Sollwert im Hypothalamus verändert hätte. Es liegt also kein vom Körper "gewolltes" Fieber vor. Ursache ist fast immer eine zu hohe Wärmezufuhr von außen, etwa im Sommer oder in der Sauna.
· Je nach Schwere der Symptome werden mehrere Formen der Hyperthermie unterschieden:
· Bei einem Hitzekollaps (“Hitzeerschöpfung”) kommt es zu einem wärmebedingten Weitstellen der Blutgefäße. Ein großer Teil des Bluts staut sich in den Beinen (es "versackt"). Die vermehrte Ausscheidung von Schweiß destabilisiert den Flüssigkeitshaushalt. In der Folge leiden Betroffene unter einem Schwächegefühl bis hin zur Ohnmacht.
· Hitzekrämpfe sind die Folge von Natriummangel. Vor allem bei körperlicher Aktivität schwitzt der Bewohner große Mengen von Natrium aus. Dieses begünstigt das Auftreten von Krämpfen und Muskelzuckungen.
· Die Hitzeerschöpfung kann in einen Hitzschlag übergehen. Hier führt die Kombination von zwei Faktoren zur Lebensgefahr. Einerseits wird dem Körper durch die hohen Außentemperaturen zu viel Wärme zugeführt. Gleichzeitig ist die Fähigkeit des Körpers gestört, die Wärme wieder abzugeben. Dieses etwa, weil die Kleidung zu dick ist oder die Schweißproduktion gehemmt ist. Es drohen ein Herzkreislaufversagen und ein Hirnödem.
· Ebenfalls potenziell lebensbedrohlich ist der Sonnenstich (“Insolation”). Hier führt die dauerhafte Einstrahlung von Sonnenlicht auf den Kopf und auf den Nackenbereich zu schweren Störungen. Die Beschwerden (s. u.) können erst Stunden nach dem Aufenthalt in der Sonne auftreten. Bewohner mit nur gering behaarter Kopfhaut sind besonders gefährdet.

	Grundsätze: 
	· Bei einer Hyperthermie bleiben fiebersenkende Maßnahmen ohne Wirkung.
· Wenn hinreichende Anzeichen für einen Hitzschlag sprechen, wird immer ein Notarzt gerufen. Die Folgen eines oder ggf. auch mehrerer Fehlalarme wiegen weniger schwer als eine verzögerte Behandlung bei einem echten Notfall.
· Der Notruf erfolgt auch dann, wenn der Bewohner diesen nicht wünscht, etwa weil er die Gefährdung nicht korrekt einschätzt.
· Die schriftliche Patientenverfügung wird beachtet, insbesondere bei einer Reanimation.

	Ziele: 
	· Die individuelle Gefährdung wird korrekt ermittelt.
· Der Bewohner passt sein Verhalten an die Außentemperaturen an und vermeidet damit das Auftreten einer Überwärmung.
· Eine sich entwickelnde Überwärmung wird rechtzeitig erkannt. Durch geeignete Maßnahmen werden die gesundheitlichen Schäden minimiert.

	Vorbereitung:
	Risikoerkennung
	Wir prüfen, welche Bewohner besonders gefährdet sind. Relevant sind folgende Risikofaktoren:
· Störungen des Herz-Kreislauf-Systems
· Hypohidrosis (verminderte Produktion von Schweiß)
· zu geringe Flüssigkeitsaufnahme
· Einnahme von Diuretika (auch eigenmächtig zur Gewichtsreduktion) oder Konsum von anderen Arzneimitteln mit Einfluss auf den Wasserhaushalt oder auf den Kreislauf
· Alkohol- und Medikamentenmissbrauch
· Adipositas
· zu warme Kleidung auch im Sommer
· Hitzschlag oder ähnliche Vorkommnisse in der Vergangenheit
· andere wasserverbrauchende Erkrankungen, chronische Leiden und Stoffwechselzustände (z. B. Diabetes)
· Unterbringung in thermisch ungünstigen Räumen, also insbesondere auf der Südseite
· Immobilität, die verhindert, dass der Bewohner eigenständig kühlere Orte aufsuchen kann
· Verwirrtheit oder Sprachdefizite, die den Bewohner davon abhalten, bei Überwärmung Hilfe zu holen

	
	Prophylaxemaßnahmen
	Bei einer Außentemperatur von über 30 °C treffen wir Vorsichtsmaßnahmen, um unsere Bewohner vor Überwärmung zu schützen:
· Unter Vermeidung von Zugluft werden die Räume des Bewohners in den Morgenstunden oder in der Nacht gelüftet. Tagsüber wird der Wohnbereich verschattet.
· Sofern vorhanden, soll der Bewohner einen Raum mit Klimaanlage aufsuchen.
· Wir empfehlen dem Bewohner, sich nicht länger als einige Minuten dem direkten Sonnenlicht auszusetzen. Wir achten insbesondere darauf, dass demente Senioren Schattenplätze aufsuchen.
· Der Bewohner soll einen Sonnenschutz tragen, vor allem eine Kopfbedeckung.
· Der Bewohner soll luftdurchlässige Kleidung tragen, also Baumwolle, Wolle oder Leinen. Wir wirken insbesondere auf solche Senioren ein, die aufgrund von gesellschaftlichen Konventionen keine legere Kleidung tragen möchten. 
· Der Bewohner soll (in Maßen) einen Ventilator nutzen. Falls er über keinen verfügt, wäre dieses ein Geschenkvorschlag für die Angehörigen.
· Der Bewohner sollte wenig stehen, sondern liegen oder mit hochgelegten Beinen im Sessel sitzen. Durch eine leichte Hochlagerung der Beine wird ein Versacken des Bluts vermieden.
· Wir raten dem Bewohner, körperliche Aktivitäten zu reduzieren oder auf die frühen Morgen- und späten Abendstunden zu verschieben.
· Der Bewohner soll ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Ideal sind zwei bis drei Liter pro Tag.
· Bei hohen Temperaturen soll der Bewohner auf den Genuss von Alkohol verzichten.
· Auch der Konsum von scharfen Speisen sollte vermieden werden.
· An warmen Tagen erfolgt eine regelmäßige Kontrolle der Körpertemperatur.

	Durchführung: 
	Symptome
	Wir achten auf Symptome, die für eine Hyperthermie sprechen:
· Erstes Anzeichen ist häufig eine ungewöhnliche Unruhe des Bewohners. Er klagt über Erschöpfung, über Kopfschmerzen und über Schwindel.
· Der Pflegebedürftige berichtet über ein Flimmern vor den Augen oder über Ohrensausen.
· Der Bewohner berichtet, dass ihm schlecht wäre. Er übergibt sich.
· Die Sprache des Pflegebedürftigen ist verwaschen, das Bewusstsein ist getrübt.
· Die Haut des Bewohners ist rot, trocken und heiß. Oder: Die Haut ist aschgrau, kalt und weißlich.
· Die Atmung ist flach.
· Der Puls ist beschleunigt, der Blutdruck ist ungewöhnlich niedrig.
· Eine rektale Temperaturmessung oder die Messung im Ohr ergibt eine erhöhte Körpertemperatur; oft über 40 °C.
· Trotz hoher Lufttemperaturen schwitzt der Bewohner nicht. Die Haut ist trocken.
· Es kommt zu Muskelkrämpfen.
· Bei einem Sonnenstich hat der Bewohner einen heißen und hochroten Kopf, während die restliche Körperhaut unauffällig bleibt. Es kommt überdies zu Tachykardie und zu Nackensteifigkeit.

	
	Alarmierung des Arztes
	Wir prüfen, ob es notwendig ist, einen Notarzt zu informieren. Dieses ist i. d. R. erforderlich bei:
· schwerer Symptomatik (siehe oben)
· bestehenden Herzkreislauferkrankungen
· bekannte Schädigung der Niere
· sobald der Bewohner Bewusstseinsstörungen zeigt

	
	Notfallmaßnahmen
	Falls das Risiko einer Gesundheitsschädigung besteht, leiten wir die entsprechenden Notfallmaßnahmen ein:
· Der Notarzt wird verständigt.
· Wir wirken beruhigend auf den Bewohner ein. Dadurch normalisiert sich die Atmung.
· Der Pflegebedürftige wird in den Schatten gebracht. Die Kleidung wird geöffnet; im Idealfall wird er bis auf die Unterwäsche entkleidet.
· Der überhitzte Körper wird langsam mit feuchten Tüchern auf den Armen und auf der Stirn abgekühlt.
· Wir kontrollieren die Vitalzeichen und den Bewusstseinszustand.
· Der Oberkörper wird in 30° hochgelagert. Bei Bewusstlosigkeit wird der Pflegebedürftige in eine stabile Seitenlage gebracht.
· Wenn die Atmung und das Herzkreislaufsystem versagen, wird der Bewohner wiederbelebt.
· Die Krankenhauseinweisung wird vorbereitet (gemäß Standard "Krankenhauseinweisung").
· Bei Ankunft des Rettungstransportwagens und des Notarztes wird das Rettungspersonal ausführlich eingewiesen.
· Die Dokumente werden übergeben.

	
	Maßnahmen bei leichteren Verläufen
	Bei einer milderen Symptomatik sehen wir zunächst von der Alarmierung des Notarztes ab.
· Wir erfassen engmaschig die Vitaldaten, insbesondere also Puls, Blutdruck und Körpertemperatur.
· Der Bewohner wird in sein Zimmer begleitet. Er wird flach gelagert.
· Die Atmung des Bewohners wird kontrolliert. Ggf. wird er in einer atemunterstützenden Position gelagert.
· Die Haut wird überwacht, insbesondere also die Farbe und die Schweißproduktion.
· Der Pflegebedürftige wird entkleidet. Auf den Kopf und auf den Rumpf legen wir kühlende Umschläge auf. Er wird (wenn überhaupt) nur mit einem Bettbezug zugedeckt.
· Der Bewohner erhält elektrolythaltige Getränke, sofern keine Aspirationsgefahr aufgrund einer Bewusstseinseintrübung besteht.

	Nachbereitung:
	Maßnahmen nach Abfahrt des Bewohners im Rettungstransportwagen 
	· Das Ereignis wird sorgfältig dokumentiert.
· Die Pflegedienstleitung und die Heimleitung werden (sofern noch nicht geschehen) informiert.
· Ggf. werden die Angehörigen informiert.

	
	Maßnahmen bei Verbleiben des Bewohners in der Einrichtung
	· Der Zustand des Pflegebedürftigen wird überwacht, bis sich die Werte wieder im Normbereich befinden.
· Der Bewohner sollte in den folgenden drei bis vier Tagen seine Kräfte sparen und jede Anstrengung vermeiden.
· Die Pflegeplanung / Maßnahmenplanung wird angepasst, um zukünftig ähnliche Vorkommnisse zu vermeiden.

	
	Prognose
	· Als Folge von Ödemen kann es im Gehirn zu bleibenden Schäden kommen, die mit neurologischen Störungen verbunden sein können.
· Kommt es zu einem hypovolämischen Schock, schädigt dieses ggf. dauerhaft die Nieren.

	Dokumente:
	· Berichtsblatt
· Vitaldatenblatt
· Medikamentenblatt
· Pflegeplanung / Maßnahmenplanung 

	Verantwortlichkeit / Qualifikation:
	· alle Pflegekräfte
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